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Kalorienzählen für die Magenband-OP 

 

Jetzt heißt es unter ärztlicher Aufsicht Kalorien 
zählen, Diätpläne erstellen, eine Psychotherapie 
machen und mindestens 5 Stunden die Woche 
Sport treiben. Das ist nach dem Urteil des Sozi-
algerichts Dortmund vom 31.08.2010 (Az.: S 40 
KR 313/07) das Programm für die Adipositas-
Patientin, die doch viel lieber ein Magenband 
gehabt hätte. So hat das Gericht entschieden, 
dass zunächst mindestens sechs, eher zwölf Mo-
nate lang eine integrierte Ernährungs-, Bewe-
gungs- und Verhaltenstherapie unter ärztlicher 
Anleitung absolviert werden muss. Erst wenn 
dies erfolglos bleibt, kann eine operative Ma-
genverkleinerung mittels eines Magenbandes 
gewährt werden. 
 

Sachverhalt 
 
Die 49-jährige Versicherte verklagte ihre Kran-
kenkasse und verlangte, ihr den minimalinvasi-
ven operativen Eingriff zu finanzieren. Die Klä-
gerin brachte knapp 120 kg auf die Waage und 
hatte damit einen BMI (Body-Mass-Index) von 
42 kg/m². Nach ihren Angaben leide sie seit ih-
rem sechsten Lebensjahr an Übergewicht. Über 
die Jahre kämen die typischen Begleiterkrankun-
gen wie Diabetes mellitus, Wirbelsäulenbe-
schwerden und degenerative Veränderungen der 
Kniegelenke hinzu. Mehrere Versuche, mit her-
kömmlichen Methoden eine Gewichtsreduzie-
rung herbeizuführen, seien gescheitert. Mal habe 
sie 33 kg verloren, das alte Gewicht aber nach 
kurzer Zeit wiedererlangt.  
 
Das Sozialgericht lehnt nun eine Magenbandope-
ration ab. Eine solche stationäre operative Maß-
nahme komme nur als ultima ratio in Betracht. 
Zunächst müsse die Versicherte eine Reihe von 
Voraussetzungen erfüllen. Dann erst könnte über 
einen operativen Eingriff nachgedacht werden. 
 

Die Kriterien 
 
Detailliert listet das Gericht die Kriterien auf: 

 
1. Es müsse ein BMI von mindestens 40 kg/m² 
oder ein darunterliegender BMI von 35 kg/m² 
mit erheblichen Begleiterkrankungen vorliegen,  
 
2. das Operationsrisiko müsse tolerabel, die 
Nachsorge ein Leben lang möglich sein, 

 
3. der oder die Versicherte sollte ausreichend 
motiviert und dürfe nicht psychiatrisch erkrankt 
sein. 

 
4. Schließlich müssten alle konservativen Be-
handlungsmöglichkeiten erschöpft sein.  
 
Das Sozialgericht Dortmund stützt sich dabei auf 
die Leitlinien zur Prävention und Therapie der 
Adipositas der Deutschen Adipositas-
Gesellschaft. 
 

Zur Entscheidung 
 
Zu dem Spektrum der konservativen Therapien 
gehörten nicht nur die diätischen Therapien, 
sondern auch eine Bewegungstherapie, die me-
dikamentöse Therapie und die Psychotherapie. 
Es könnten sowohl Programme unter stationären 
Bedingungen als auch ambulante Therapien und 
Rehabilitationsmaßnahmen oder die Teilnahme 
an Selbsthilfegruppen, wie den Weight-
Watchers, sein. Dabei dürfe der Patient oder die 
Patientin diese Therapiemodule nicht einzeln 
abarbeiten, sondern müsse besonderes Augen-
merk auf das integrative Konzept der einzelnen 
Therapiemöglichkeiten legen. Die Maßnahmen 
seien nach den Vorgaben des Gerichts in jedem 
Fall unter ärztlicher Kontrolle zu absolvieren.  
 



Sie dürften sechs bis zwölf Monate nicht unter-
schreiten. Auch qualitativ hochwertig müsse die 
Betreuung sein. Das sei nur bei einem Arzt mög-
lich, der besondere klinische Erfahrung mitbrin-
ge und sich durch eine ernährungsmedizinische 
Zusatzausbildung auf der Basis des Curriculums 
der Ernährungsmedizin der Bundesärztekammer 
auszeichne. Mitbetreuen dürften Ernährungs-
fachkräfte, Diätassistenten und Ökotrophologen. 

 
Das Sozialgericht ließ es nicht gelten, dass die 
Klägerin bereits an Diät-Programmen teilge-
nommen habe. Die bisherigen Versuche zur Ge-
wichtsreduktion hielten den Anforderungen an 
ein langfristiges integratives Therapiekonzept 
nicht stand. Das Gericht vermisst bei der Kläge-
rin sowohl das Zusammenspiel der einzelnen 
Programme als auch die Komponenten der Ver-
haltens- und Bewegungstherapie. Die qualifizier-

te ärztliche Begleitung über einen langen Zeit-
raum läge zudem nicht vor.  
 
Erst nach Ausschöpfung sämtlicher konservati-
ver Therapien könne für die Versicherte die ge-
botene Abwägung zugunsten einer operativen 
Maßnahme ausfallen. Vorzugehen sei, laut Sozi-
algericht, ebenso wie bei der operativ durchge-
führten Brustverkleinerung. Wir dürfen gespannt 
sein, wie hier – im Sinne des Gerichts – die kon-
servativen Maßnahmen und die anschließende 
gebotene Abwägung aussehen könnten. 
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